
 

 

 
Entscheidung über die UVP-Pflicht für die Änderung der 110-kV-Freileitung  

LH 13-105 zur Einbindung des UW Katenstedt in der Gemeinde Groß Vollstedt 
Feststellung gem. § 9 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung  
 

Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 

und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein -Amt für Planfeststellung Energie- 

v. 30.08.2021 – Az.: AfPE 14- 667-Entscheidungen UVP-Pflicht-52 
 

Die Schleswig-Holstein Netz AG hat eine standortbezogene Vorprüfung gem. § 9 (2) 

UVPG beim Amt für Planfeststellung Energie eingereicht.  

Im Norden des Amtes Nortorfer Land sind in den vergangenen Jahren mit verschiede-

nen Wind- und Solarparks neue Produzenten von regenerativer Energie entstanden. 

Darüber hinaus befinden sich weitere Solarparks in der Projektierungsphase und es 

wurden weitere Vorranggebiete für Windkraft in der Teilfortschreibung des Regional-

plans (MILIG 2020) ausgewiesen, die sich z.T. ebenfalls bereits in der Projektierung 
befinden. Der hier erzeugte Strom muss in das bestehende Hochspannungsnetz (110-

kV) eingespeist werden, wofür wiederrum ein Umspannwerk (UW) notwendig ist. Zu-

dem plant die Verteilnetzbetreiberin Schleswig-Holstein Netz AG eine Umstrukturie-

rung ihrer bestehenden Netze. Dies macht es erforderlich, die bestehende 110-kV-

Leitung zwischen den UW Brachenfeld (bei Neumünster) und Audorf zukünftig ohne 

„Umweg“ über das UW Audorf bis zum UW Schuby verläuft. Die hieraus resultierende 

Strecke von Neumünster bis Schuby wäre ohne weiteres zwischengeschaltetes UW 

jedoch zu lang, was einen Neubau im Verlauf dieser Strecke erforderlich macht. 
Für das hier betrachtete Vorhaben (Änderung einer 110-kV-Freileitung) ist Punkt 

19.1.4 der Anlage 1 des UVPG maßgeblich: Für die Errichtung und den Betrieb einer 

Hochspannungsfreileitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes mit einer Länge 

von weniger als 5 km und einer Nennspannung von 110 kV oder mehr, ist eine stand-

ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 (4) i.V.m. § 7 (2) UVPG vorgese-

hen. Im Rahmen dieser UVP-Vorprüfung ist festzustellen, ob für das Vorhaben eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die öko-
logische Empfindlichkeit eines Gebiets, welches durch das geplante Änderungsvorha-

ben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich der in Anlage 3 



 

 

Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Nutzungs- und Schutzkriterien zu beurteilen. Die standort-
bezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In 

der ersten Stufe ist zu prüfen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten 

gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die 

Prüfung in der ersten Stufe (Stufe 1), dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 

vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass 

besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob das Vorhaben er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfind-
lichkeit oder die Schutzziele eines Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG 

bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, 

wenn das Vorhaben solche erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. 

Die vorliegende Unterlage des Vorhabenträgers liefert die geforderten Informationen 

zur Durchführung einer Vorprüfung. 

 

Beschreibung der Maßnahme:  

Durch den Neubau eines Umspannwerkes bei Katenstedt in der Gemeinde Groß-
Vollstedt soll diesen o.g. Punkten Rechnung getragen werden. Um dieses an das 

Hochspannungsnetz anzubinden, ist die bestehende 110-kV-Freileitung LH 13-105 zu 

verändern. Das hier betrachtete Änderungsvorhaben umfasst den (Ersatz-) Neubau 

der Masten 73 und 73A innerhalb des geplanten UW-Geländes einschließlich der An-

bindung des geplanten UW an die Bestandsleitung sowie den Bau eines Provisoriums, 

um die Stromversorgung während der Bauphase zu gewährleisten. Beide neuen Mas-

ten stehen in der Flucht der bestehenden Leitung. Durch den Neubau verkürzt sich 

lediglich das Spannfeld zum Mast 74. An den benachbarten Masten 72 und 74 sind 
keine baulichen Änderungen notwendig. Hier sind lediglich die Seile im Zuge der Bau-

maßnahme zu sichern (kleinflächige Baueinrichtungsflächen). Der Neubau des UW 

selbst ist nicht Bestandteil der Prüfung, wird jedoch im Sinne von kumulativen Wirkun-

gen berücksichtigt. 

 

  



 

 

Lage der Maßnahme:  
 

 
 

Standort und Schutzgebiete: 

Naturräumlich befindet sich der Standort in der Schleswig-Holsteinischen Geest und 

hier in der Haupt- und Untereinheit „Holsteinische Geest“. Das Vorhabensgebiet liegt 

hierbei innerhalb des Naturparks Westensee. Der Standort des geplanten Umspann-

werkes „UW Katenstedt“ befindet sich unmittelbar unterhalb der Bestandsleitung LH-

13-105 in nächster Nähe zum Mast 73. 

 
Alle national geschützten Gebiete oder nach europäischem Recht geschützte 

NATURA 2000-Gebiete sowie Natur- und Landschaftsschutzgebiete liegen außerhalb 

des Wirkraums des Vorhabens. Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich keine 

rechtsverbindlich festgesetzten oder geplanten Landschaftsschutzgebiete, keine Bio-

sphärenreservate, keine gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG i.V.m § 21 

LNatSchG), keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter, keine rechtsverbindlich 

festgesetzten Nationalparke und Nationalen Naturmonumente, keine rechtsverbindlich 

festgesetzten oder geplanten Naturschutzgebiete, keine geschützten Landschaftsbe-
standteile, keine Naturdenkmale. Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich keine 



 

 

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzgebiete (§ 53 Abs. 4 WHG), Ri-
sikogebiete (§ 73 Abs. 1 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG) oder Heil-

quellenschutzgebiete (§ 53 Abs. 4 WHG). Das Vorhaben liegt nicht innerhalb eines 

Gebietes mit hoher Bevölkerungsdichte im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG.  

 

Mit dem Vorhaben sind überwiegend temporäre baubedingte Wirkungen auf die rele-

vanten Schutzgüter verbunden. Der Neubau des Mastes 73A liegt in unmittelbarer 

Nähe zum Mast 73 und in der Flucht der bestehenden Leitung. Die Flächeninanspruch-

nahme beschränkt sich auf wenige Quadratmeter. Gleichzeitig ist die Wirkintensität 
des Vorhabens als gering einzustufen.  

Durch den Bau kommt es zu Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Knicks (§ 

30 BNatSchG i.V.m § 21 LNatSchG): Einer der durch das Baueinsatzkabel zu queren-

den Knicks südlich der UW-Fläche muss hierfür turnusgemäß auf ca. 5 m breite auf 

den Stock gesetzt werden. Der weitere zu querende Knick ist frisch auf den Stock 

gesetzt und muss nicht erneut gerodet werden. Biotope für wildlebende Tiere und 

Pflanzen der besonders geschützten Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG werden 

im geringen Maß beeinträchtigt.  
 

Die erforderlichen temporären Arbeitsflächen, Zuwegungen und Provisorien beschrän-

ken sich auf intensiv genutzte, landwirtschaftliche Flächen. Die weiteren Zuwegungen 

können über das vorhandene Straßennetz gewährleistet werden. Anlagebedingte Ver-

siegelungen durch Neugründung eines Mastfundaments beschränken sich auf wenige 

Quadratmeter; oberhalb des Geländes verbleiben ausschließlich die betonierten Eck-

stielkappen. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden sind nicht als 

erhebliche Auswirkungen im Sinne des UVPG zu bewerten Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen ergeben sich durch die temporäre Inanspruchnahme von Acker- 

und Grünlandflächen durch Arbeitsflächen, Zuwegungen und Provisorien. Zusätzlich 

sind ggfls. randlich gelegene Knicks und Feldhecken kleinflächig zurückzuschneiden 

bzw. turnusgemäß auf den Stock zu setzen. Insgesamt sind die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen aufgrund des geringen räumlichen und zeitlichen Umfangs sowie 

zahlreicher Möglichkeiten der Vermeidung und Kompensation als nicht erheblich ein-

zustufen. Grundsätzlich gelten Tiere und hier vor allem die Vogelwelt als besonders 
empfindlich gegenüber Leitungsbauvorhaben. Der Vorhabenbereich liegt zudem am 

Rand des Verbreitungsgebiets der streng geschützten Haselmaus. Da es sich bei dem 



 

 

hier betrachteten Vorhaben aber um eine Änderung einer bestehenden Freileitung 
handelt und dies somit in einem bereits vorbelasteten Raum stattfindet, sind Wirkun-

gen auf die Tierwelt hauptsächlich während des Baubetriebes zu erwarten. Baubedingt 

kann es zu einer temporären Überprägung von Lebensstätten und einer zusätzlichen 

Scheuchwirkung durch die Bautätigkeiten kommen. Da sich diese Wirkungen aus-

schließlich auf die Arbeitsbereiche beschränken und zeitlich begrenzt sind, können er-

hebliche Auswirkungen im Sinne des UVPG ausgeschlossen werden. Anlage- und be-

triebsbedingte Wirkungen, die in Bezug auf das Schutzgut Tiere über den derzeitigen 

Zustand hinausgehen, entstehen nicht Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima, Luft, 
Mensch und Landschaft sind aufgrund der geringen projektspezifischen Wirkintensität 

von untergeordneter Bedeutung.  

 

Neben den schutzgutbezogenen Auswirkungen sind im Rahmen der UVP-Vorprüfung 

auch die Belange des internationalen und nationalen Gebiets- bzw. Objektschutzes zu 

betrachten. Alle national geschützten Gebiete oder nach europäischem Recht ge-

schützte NATURA 2000-Gebiete sowie Natur- und Landschaftsschutzgebiete liegen 

ausschließlich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens 
 

Kumulierung:  

Im weiteren Umfeld sind verschiedene flächige Photovoltaikanlagen geplant (Neujork, 

Langwedel und Ellerndorf), die jedoch alle in größerer Entfernung zum Vorhaben lie-

gen. Somit können kumulierende Wirkungen ausgeschlossen werden.  

 

Somit kommt die überschlägig durchgeführte standortbezogene Vorprüfung zu dem 

Ergebnis, dass für das hier geplante Vorhaben keine besonderen örtlichen Gegeben-
heiten vorliegen.  

 

Nach Umsetzung des Vorhabens stehen die temporär verlustigen Flächen umgehend 

wieder der ursprünglichen Nutzung zur Verfügung (Rekultivierung und Wiederherstel-

lung). Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich und Ersatz 

für erhebliche Eingriffe im Sinne des BNAtSchG werden vorgesehen (Realkompensa-

tion Ökokonto) und können umgesetzt werden. Dies gilt der multifunktionalen Kom-
pensation aller Schutzgüter.   

 



 

 

Ergebnis:  
Die Prüfung hat ergeben, dass keine entsprechenden Auswirkungen oder besonderen 

örtlichen Gegebenheiten gemäß Anlage 3 UVPG vorliegen, und dass nicht mit erheb-

lichen Auswirkungen auf die Umwelt und deren Schutzgüter, die nach § 25 UVPG zu 

berücksichtigen sind, zu rechnen ist.  

 

Anhand einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 9 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in seiner aktuellen Fassung, hat das Ministe-

rium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein -Amt für Planfeststellung Energie-, festgestellt, dass keine Ver-

pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. Diese Feststellung ist 

nach § 5 (3) UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

 

Nach den Bestimmungen des Informationszugangsgesetzes (IZG-SH) für das Land 

Schleswig-Holstein in seiner aktuellen Fassung ist eine Einsichtnahme in diese Fest-

stellung und die ihr zugrundeliegenden Unterlagen auf Antrag beim Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schles-

wig-Holstein -Amt für Planfeststellung Energie-, Mercatorstr. 5, 24106 Kiel, möglich. 


